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Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse 
 

 
 
 
 
 

Sitzung des Ausschusses für Struktur, Verkehr und Umwelt am 

14.07.2008 

 
 
 
 
 
Am Montag, 14.07.2008 um 15:00 Uhr findet im Großen Sitzungssaal des Landratsam-
tes, Alois-Schießl-Platz 2, 85435 Erding eine Sitzung des Ausschusses für Struktur, 
Verkehr und Umwelt statt. 
 

Tagesordnung: 
 
I. Öffentlicher Teil: 

 
1. Regionalbusverkehr 

Fahrplanwechsel 2008 
 

2. Regionalmarketing 
Regionales Entwicklungskonzept Mittlere Isarregion 
 

3. Bekanntgaben und Anfragen 
 

 
 
Im Anschluss beginnt der nichtöffentliche Teil der Sitzung. 
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Geschäftsordnung des Kreistages (GeschO) 

für die Wahlzeit 2008 – 2014 

vom 30.06.2008 (zugleich Richtlinien gem. Art. 34 Abs. 1 LKrO) 

 
 

Inhaltsübersicht 
 

 
Seite 

 
I. Teil – Allgemeines 

 

 
3 

§ 1 Umfang der Verwaltung des Landkreises 3 
§ 2 Organe des Landkreises 3 
§ 3 Kreistag 3 
§ 4 Zuständigkeiten 4 
§ 5 Beschlussfassung 4 
§ 6 Allgemeine Pflichten der Kreisräte/Kreisrätinnen -  

Verlust des Amtes 
4 

 
II. Teil – Sitzungen 

 

 
5 

§ 7 Sitzungszwang, Teilnahme – Abstimmungspflicht 5 
§ 8 Ausschluss wegen persönlicher Beteiligung,  

beschränktes Vertretungsrecht  
5 

§ 9 Aufwandsentschädigung 6 
§ 10 Sitzungen des Kreistags und seiner Ausschüsse 7 
§ 11 Öffentliche Sitzungen 7 
§ 12 Ausschluss der Öffentlichkeit 8 
§ 13 Nichtöffentliche Sitzungen 8 
§ 14 Form der Sitzung 8 

 
III. Teil – Geschäftsgang 

 

 
9 

§ 15 Ladung 9 
§ 16 Tagesordnung 9 
§ 17 Antragstellung 9 
§ 18 Beiziehung von Auskunftspersonen 10 
§ 19 Sitzungsablauf 10 
§ 20 Vorsitz, Handhabung der Ordnung 11 
§ 21 Beschlussfähigkeit 11 
§ 22 Beratung 11 
§ 23 Beschlüsse, Wahlen 12 
§ 24 Abstimmung 13 
§ 25 Anfragen 13 
§ 26 Niederschrift 14 
§ 27 Einsichtnahme durch Kreisräte/Kreisrätinnen, 

Abschriften 
14 

§ 28 Einsichtnahme durch Kreisbürger/Kreisbürgerinnen 14 
  

 



Ausgabe 28 
09.07.2008 

Amtsblatt 
Seite 430  

 

 

 
IV. Teil – Kreistag und Ausschüsse 

 

 
15 

 
§ 29 Zusammensetzung des Kreistages 15 
§ 30 Zuständigkeit des Kreistages 15 
§ 31 Fraktionen 15 
§ 32 Verteilung der Ausschusssitze 15 
§ 33 Bestellung der Ausschussmitglieder 16 
§ 34 Kompetenzen 17 
§ 35 Kreisausschuss 17 
§ 36 Ausschuss für Bildung und Kultur 17 
§ 37 Ausschuss für Struktur, Verkehr und Umwelt 18 
§ 38 Ausschuss für Bauen und Energie 18 
§ 39 Rechnungsprüfungsausschuss 18 
§ 40 Jugendhilfeausschuss 19 

 
V. Teil – Vertretung des Landkreises in sonstigen  

Organisationen 
 

 
20 

§ 41 Vertretung des Landkreises in Organen sonstiger  
Organisationen 

20 

 
VI. Teil – Landrat und Stellvertreter 

 

20 

§ 42 Zuständigkeit des Landrats/der Landrätin 20 
§ 43 Einzelne Aufgaben des Landrats/der Landrätin 21 
§ 44 Vollzug des Haushaltsplans; überplanmäßige und  

außerplanmäßige Ausgaben 
22 

§ 45 Übertragung personalrechtlicher Befugnisse 23 
§ 46 Dringliche Anordnungen, unaufschiebbare Geschäfte 24 
§ 47 Delegation von Aufgaben und Befugnissen auf  

Personal des Landratsamtes 
24 

§ 48 Vollzug der Staatsaufgaben 24 
§ 49 Stellvertreter/Stellvertreterin des Landrats/der Landrätin  25 
§ 50 Entschädigungsleistungen 25 

 
VII. Teil – Landratsamt 

 

 
25 

§ 51 Landratsamt 
 

VIII. Teil – Schlussbestimmungen 
 
§ 52 Geltungsdauer 

25 
 

26 
 

26 
 
 
 
 
 



Ausgabe 28 
09.07.2008 

Amtsblatt 
Seite 431  

 

 

Der Kreistag des Landkreises Erding erlässt aufgrund der Art. 14a und 40 der Landkreis-
ordnung für den Freistaat Bayern (LKrO) die folgende Satzung zur Regelung von Fragen 
des Kreisverfassungsrechts, des Geschäftsganges des Kreistages und der Entschädigung 
ehrenamtlich tätiger Kreisbürger (Geschäftsordnung des Kreistages Erding – GeschO-KT): 
 
 

I. Teil – Allgemeines 
 
 

§ 1 Umfang der Verwaltung des Landkreises 
 
(1) Die Verwaltung des Landkreises erstreckt sich auf alle auf das Kreisgebiet (Art. 7 
LKrO) beschränkten öffentlichen Aufgaben, die über die Zuständigkeit oder das Leistungs-
vermögen der kreisangehörigen Gemeinden hinausgehen, soweit es sich nicht um 
Staatsaufgaben handelt  (Art. 4 LKrO). 
 
(2) Die Verwaltungstätigkeit im Landkreis muss mit dem Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland, der Bayerischen Verfassung und den Gesetzen im Einklang stehen. Sie darf 
nur von sachlichen Gesichtspunkten geleitet sein (Art. 50 LKrO). 
 
 

§ 2 Organe des Landkreises 
 
(1) Die Verwaltung des Landkreises (Art. 22 LKrO) erfolgt für alle Angelegenheiten des 
eigenen und des übertragenen Wirkungskreises durch 
 
1. den Kreistag (Art. 23 LKrO), 
2. den Kreisausschuss (Art. 26 LKrO), 
3. den Ausschuss für Bildung und Kultur (Art. 29 LKrO), 
4. den Ausschuss für Struktur, Verkehr und Umwelt (Art. 29 LKrO), 
5. den Ausschuss für Bauen und Energie (Art. 29 LKrO), 
6. den Rechnungsprüfungsausschuss (Art. 89 LKrO), 
7. den Jugendhilfeausschuss (§ 71 SGB VIII und Art. 17 bis 19 AGSG), 
8. den Landrat/die Landrätin (Art. 34, 38 Abs. 2 LKrO). 
 
(2) Das Landratsamt ist bei der Verwaltung des Landkreises Kreisbehörde (Art. 37 Abs. 1 
S. 1 LKrO). 
 
(3) Die Verwaltung der Aufgaben der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde (Kreisver-
waltungsbehörde, Art. 1 S. 2 LKrO) erfolgt durch das Landratsamt in seiner Eigenschaft 
als Staatsbehörde (Art. 37 Abs. 1 S. 2 LKrO). Diese Aufgaben sind der Beschlussfassung 
durch den Kreistag, den Kreisausschuss und die weiteren beschließenden Ausschüsse 
entzogen. 
 
 

§ 3 Kreistag 
 
Der Kreistag ist die durch Wahlen berufene Vertretung der Kreisbürger/Kreis-bürgerinnen 
(Art. 23 LKrO). Er überwacht die gesamte Kreisverwaltung in allen Angelegenheiten des 
eigenen (Art. 5, 51 LKrO) und des übertragenen Wirkungskreises (Art. 6, 53 LKrO). 
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§ 4 Zuständigkeiten 

 
Die Zuständigkeiten des Kreistags, der Ausschüsse und des Landrats richten sich nach 
den Gesetzen und den folgenden Bestimmungen dieser Satzung. 
 
 

§ 5 Beschlussfassung 
 
(1) Die Willensbildung des Kreistags und der Ausschüsse erfolgt durch Beratung und Be-
schlussfassung. 
 
(2) Jede Beschlussfassung setzt einen Antrag eines stimmberechtigten Mitglieds des Be-
schlussorgans voraus. 
 
 

§ 6 Allgemeine Pflichten der Kreisräte/Kreisrätinnen; 
Verlust des Amtes 

 
(1) Die Kreisräte/Kreisrätinnen sind ehrenamtlich tätig (Art. 13, 24 Abs. 2 S. 3 LKrO). Sie 
sind zur gewissenhaften Wahrnehmung ihrer Obliegenheiten verpflichtet (Art. 14 Abs. 1 
LKrO). Sie haben über die ihnen bei ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen 
Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren, es sei denn, dass es sich um Mitteilun-
gen im amtlichen Verkehr oder um Tatsachen handelt, die offenkundig sind oder ihrer Be-
deutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen (Art. 14 Abs. 2 Satz 1 LKrO). Sie dürfen die 
Kenntnis der nach Satz 1 geheim zu haltenden Angelegenheiten nicht unbefugt verwerten 
(Art. 14 Abs. 2 Satz 2 LKrO). Diese Verpflichtungen bestehen auch nach Beendigung des 
Ehrenamtes fort (Art. 14 Abs. 2 Satz 4 LKrO). 
 
(2) Kreisräte/Kreisrätinnen dürfen ohne Genehmigung über Angelegenheiten, über die sie 
Verschwiegenheit zu bewahren haben, weder vor Gericht noch außergerichtlich aussagen 
oder Erklärungen abgeben (Art. 14 Abs. 3 Satz 1 LKrO). 
 
(3) Schuldhafte Zuwiderhandlungen gegen Verpflichtungen der Absätze 1 und 2 können 
durch den Kreistag im Einzelfall mit Ordnungsgeld bis zu zweihundertfünfzig Euro, bei un-
befugter Offenbarung personenbezogener Daten bis zu fünfhundert Euro, geahndet wer-
den (Art. 14 Abs. 4 LKrO). 
 
(4) Auf die übrigen Bestimmungen des Art. 14 Abs. 2 bis 4 LKrO wird hingewiesen. 
 
(5) Die Kreisräte/Kreisrätinnen können außer der Teilnahme an den Beratungen und Ab-
stimmungen Geschäfte nur übernehmen, soweit sie ihnen vom Kreistag oder einem Aus-
schuss ausdrücklich zur Bearbeitung oder Erledigung übertragen sind (Art. 42 Abs. 1 S. 1 
LKrO). 
 
(6) Die Kreisräte/Kreisrätinnen haben das Recht, an den nichtöffentlichen Sitzungen der 
Ausschüsse, denen sie nicht angehören, als Zuhörer/Zuhörerinnen teilzunehmen. 
 
(7) Jedes Kreistagsmitglied hat das Recht, vom Landratsamt Auskunft über Angelegenhei-
ten der Landkreisverwaltung einzuholen (siehe § 2 Abs. 1). Dieses Recht auf Auskunftser-
teilung in Angelegenheiten der Landkreisverwaltung umfasst kein allgemeines Recht auf 
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Akteneinsicht. Der Landrat/die Landrätin kann jedoch im Einzelfall die Akteneinsicht ges-
tatten. Sie wird in jedem Fall gewährt, wenn und soweit der Kreisrat/die Kreisrätin dazu 
vom Kreistag, vom Kreisausschuss oder von einem beschließenden Ausschuss beauftragt 
werden. Ein solcher Auftrag darf Kreisräten/Kreisrätinnen, die wegen persönlicher Beteili-
gung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen sind, nicht erteilt werden. 
 
(8) Das Amt eines Kreisrats/einer Kreisrätin endet mit dem Ablauf der Wahlzeit (Art. 23 
des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes – GLKrWG). Abgesehen davon verlieren 
Kreistagsmitglieder ihr Amt mit dem Zeitpunkt, in dem sie die Wählbarkeit in den Kreistag 
verlieren (Art. 48 Abs. 1 GLKrWG). 
 
 

II. Teil - Sitzungen 
 

§ 7 Sitzungszwang, Teilnahme – Abstimmungspflicht 
 
(1) Der Kreistag und seine Ausschüsse beschließen nur in Sitzungen (Art. 41 Abs. 1 und 
49 LKrO). 
 
(2) Die Kreisräte/Kreisrätinnen sind verpflichtet, an den Sitzungen und Abstimmungen teil-
zunehmen und die ihnen zugewiesenen Geschäfte (auch als Verbandsrä-
te/Verbandsrätinnen in Zweckverbänden) zu übernehmen und auszuüben. Im Kreistag, im 
Kreisausschuss und in den weiteren beschließenden Ausschüssen darf sich niemand der 
Stimme enthalten (vgl. hierzu Art. 42, 49 LKrO). 
 
(3) Gegen die Kreisräte/Kreisrätinnen, die sich ihren Verpflichtungen nach Abs. 2 ohne 
genügende Entschuldigung entziehen, kann der Kreistag Ordnungsgeld bis zu 250 € im 
Einzelfall verhängen (Art. 42 Abs. 2 LKrO). Die Entscheidung, ob die Entschuldigung ge-
nügt, obliegt dem Kreistag. 
 
 

§ 8 Ausschluss wegen persönlicher Beteiligung, 
beschränktes Vertretungsrecht 

 
(1) Kreisräte/Kreisrätinnen können an der Beratung und Abstimmung nicht teilnehmen, 
wenn der Beschluss ihnen selbst, ihren Ehegatten, ihren Lebenspartnern, einem/einer 
Verwandten oder Verschwägerten bis zum dritten Grad oder einer von ihnen kraft Geset-
zes oder Vollmacht vertretenen natürlichen oder juristischen Person einen unmittelbaren 
Vorteil oder Nachteil bringen kann. Gleiches gilt, wenn ein Mitglied des Kreistags in ande-
rer als öffentlicher Eigenschaft (als Amtsperson) ein Gutachten abgegeben hat (Art. 43 
Abs. 1 LKrO). 
 
(2) Absatz 1 gilt nicht für Wahlen und für Beschlüsse, mit denen der Kreistag eine Person 
zum Mitglied eines Ausschusses bestellt oder sie zur Wahrnehmung von Interessen des 
Landkreises in eine andere Einrichtung entsendet, dafür vorschlägt oder daraus abberuft. 
 
(3) Ob die Voraussetzungen des Abs. 1 vorliegen, entscheidet der Kreistag ohne Mitwir-
kung des persönlich Beteiligten/der persönlich Beteiligten (Art. 43 Abs. 3 LKrO); er trifft 
dabei eine Rechtsentscheidung. Die Mitwirkung eines wegen persönlicher Beteiligung 
ausgeschlossenen Kreistagsmitglieds an der Abstimmung hat die Ungültigkeit des Be-
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schlusses nur dann zur Folge, wenn sie für das Abstimmungsergebnis entscheidend war 
(Art. 43 Abs. 4 LKrO). 
 
(4) Kreisräte/Kreisrätinnen dürfen Ansprüche Dritter gegen den Landkreis nur als gesetzli-
che Vertreter geltend machen (Art. 44 LKrO). 
 
 

§ 9 Aufwandsentschädigung 
 
(1) Die Kreisräte/Kreisrätinnen und die sonstigen ehrenamtlich tätigen Kreisbürger haben 
Anspruch auf eine angemessene Entschädigung und Ersatzleistungen (Art. 14a LKrO). 
 
(2) Soweit die Entschädigung und/oder die Ersatzleistung abhängig ist von der Teilnahme 
an einer Sitzung, erfolgt der Nachweis hierüber durch Eintragung in die Anwesenheitsliste, 
durch Namensaufruf oder Feststellung in die Niederschrift. 
 
(3) Die Kreisräte/Kreisrätinnen erhalten anlässlich der Sitzungen des Kreistages oder ei-
nes Ausschusses für jeden Sitzungstag eine Entschädigung, wenn sie an der Sitzung teil-
genommen haben. Der Nachweis hierfür erfolgt durch Eintragung in die Anwesenheitsliste, 
durch Namensruf oder Feststellung in der Niederschrift. 
 
(4) Sie erhalten außerdem für die Teilnahme an bis zu 12 Fraktionssitzungen im Jahr eine 
Entschädigung wie für die Teilnahme an einer Kreistagssitzung. Die Teilnahme an diesen 
Fraktionssitzungen ist durch Anwesenheitslisten nachzuweisen, die durch den Fraktions-
vorsitzenden/die Fraktionsvorsitzende bzw. seinen/ihren Stellvertreter/seine/ihre Stell-
vertreterin zu bestätigen sind. 
 
(5) Die Entschädigung wird auch geleistet, wenn Kreisräte/Kreisrätinnen auf Einladung des 
Landrates/der Landrätin oder im Auftrag des Kreistages an Besprechungen in Kreisange-
legenheiten teilnehmen. 
 
(6) Die Entschädigung setzt sich wie folgt zusammen: 
 

1. einem Grundbetrag in Höhe von 35€/Sitzung als Sitzungsgeld und 
2. einer Reisekostenentschädigung in Höhe von 0,30 € je gefahrenen km. Maßgebend 

hierfür ist die kürzeste Entfernung zwischen Wohnort und Sitzungsort, bei Benüt-
zung der Straße. 

 
(7) Angestellte und Arbeiter/Arbeiterinnen werden für den ihnen entstandenen Ver-
dienstausfall entschädigt. Der Betrag des Verdienstausfalls ist durch eine Bescheinigung 
des Arbeitgebers nachzuweisen. 
 
(8) Selbständig Tätige erhalten auf Antrag für die durch die Teilnahme an Sitzungen ent-
stehende Zeitversäumnis eine Verdienstausfallentschädigung in Höhe von 15 € für die 
erste angefangene Stunde sowie für jede weitere volle Stunde Sitzungsdauer. 
 
(9) Kreisräte/Kreisrätinnen, die keine Ersatzansprüche nach den Absätzen 5 und 6 haben, 
denen aber im häuslichen Bereich durch die Teilnahme an Sitzungen ein Nachteil ent-
steht, der in der Regel nur durch das Nachholen versäumter Arbeit oder durch die Inan-
spruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, erhalten auf Antrag eine Ent-
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schädigung in Höhe von 15 € für die erste angefangene Stunde sowie für jede weitere vol-
le Stunde Sitzungsdauer. 
 
(10) Für auswärtige Dienstgeschäfte werden Reisekosten nach den Sätzen der Reisekos-
tenstufe B des Bayerischen Reisekostengesetzes, Fahrkostenentschädigung wie für Be-
amte der Bes. Gr. A 11 bis 16 gewährt. Sitzungen des Kreistages oder eines Ausschusses 
innerhalb des Kreisgebietes zählen nicht als auswärtige Dienstgeschäfte. 
 
(11) Die Absätze 3 und 5 bis 10 gelten für ehrenamtlich tätige Kreisbür-
ger/Kreisbürgerinnen, die nicht Kreisräte/Kreisrätinnen sind, entsprechend. 
 
(12) Für die Wahrnehmung der laufenden Geschäfte erhält jeder Kreisrat/jede Kreisrätin 
zusätzlich eine Pauschale von 300 €/p.a. 
 
(13) Für die über das normale Maß eines Kreisrats/einer Kreisrätin hinausgehenden Auf-
wendungen erhalten Fraktionsvorsitzende einen Grundbetrag in Höhe von 30 €/mtl. sowie 
zusätzlich 5 €/mtl. je Fraktionsmitglied. 
 
 

§ 10 Sitzungen des Kreistags und seiner Ausschüsse 
 
(1) Die Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse finden nach Bedarf statt. Es 
müssen mindestens drei Kreistagssitzungen im Jahr durchgeführt werden. 
 
(2) In dringenden Fällen können der Kreistag oder die Ausschüsse zu außerordentlichen 
Sitzungen einberufen werden. 
 
(3) Der Kreistag ist einzuberufen, wenn es der Kreisausschuss oder ein Drittel der Kreis-
tagsmitglieder unter Bezeichnung des Verhandlungsgegenstandes beantragen (Art. 25 
Abs. 2 LKrO). 

 

(4) Die Ausschüsse sind einzuberufen, wenn es die Hälfte der Mitglieder unter Angabe des Bera-
tungsgegenstandes schriftlich beantragen (Art. 28 und 29 LKrO). 

 
 

§ 11 Öffentliche Sitzungen 
 
(1) Die Sitzungen des Kreistags und seiner Ausschüsse sind grundsätzlich öffentlich (Art. 
46 LKrO). 
 
(2) Zu den öffentlichen Sitzungen hat jedermann Zutritt, soweit Platz vorhanden ist. Erfor-
derlichenfalls wird die Zulassung durch Ausgabe von Platzkarten geregelt. Für die Presse 
müssen stets Plätze freigehalten werden. 
 
(3) Zuhörer/Zuhörerinnen haben kein Recht, in irgendeiner Form in den Gang der Ver-
handlungen einzugreifen. Sie können, wenn sie die Ordnung stören, durch den Vorsitzen-
den/die Vorsitzende ausgeschlossen werden (Art. 47 Abs. 1 Satz 2 LKrO). 
 
(4) Aufnahmen in Ton oder Bild sind Vertretern der Medien nach vorheriger Zustimmung 
des Vorsitzenden/der Vorsitzenden und des Kreistags nur erlaubt, soweit dadurch die Ord-
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nung nicht gestört wird; Abs. 3 gilt sinngemäß. Der Vorsitzende/die Vorsitzende kann die 
Aufnahmedauer zur Sicherstellung eines geordneten Sitzungsablaufs beschränken. Sit-
zungsteilnehmer/Sitzungsteilnehmerinnen können verlangen, dass während ihres Rede-
beitrags Aufnahmen unterbleiben. 
 
 

§ 12 Ausschluss der Öffentlichkeit 
 
(1) Die Öffentlichkeit ist von der Sitzung auszuschließen, wenn das Wohl der Allgemein-
heit oder berechtigte Ansprüche einzelner der öffentlichen Behandlung entgegenstehen 
(Art. 46 Abs. 2 LKrO). 
 
(2) Über den Ausschluss der Öffentlichkeit wird in nichtöffentlicher Sitzung beraten und 
beschlossen (Art. 46 Abs. 2 Satz 2 LKrO). 
 
(3) Die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse gibt der Landrat oder ein von ihm 
Beauftragter/eine von ihm Beauftragte der Öffentlichkeit in einer späteren öffentlichen 
Kreistagssitzung oder in anderer geeigneter Weise bekannt, sobald die Gründe für die 
Geheimhaltung weggefallen sind (vgl. Art. 46 Abs. 3 LKrO). 
 
 

§ 13 Nichtöffentliche Sitzungen 
 
Grundsätzlich sind in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln 
 

1. Grundstücksangelegenheiten 
2. Vergabe von Bau- und sonstigen Aufträgen 
3. Personalangelegenheiten 
4. Sparkassenangelegenheiten 
5. Steuerangelegenheiten 
6. Angelegenheiten, deren nichtöffentliche Behandlung anderweitig vorgeschrieben 

ist. 
 
Soweit im Einzelfall Rücksichten auf das Wohl der Allgemeinheit oder auf berechtigte An-
sprüche einzelner einer öffentlichen Behandlung nicht entgegenstehen sind diese in öffent-
licher Sitzung zu behandeln. 

 
 

§ 14 Form der Sitzung 
 
Die äußere Form der Sitzungen ist würdig zu gestalten. Die Kreistagsmitglieder sind 
gehalten, diesem Grundsatz Rechnung zu tragen. 
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III. Teil – Geschäftsgang 
 

§ 15 Ladung 
 
(1) Die Einberufung zu den Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse erfolgt durch 
den Landrat (Art. 25 LKrO). 
 
(2) Die Ladung erfolgt grundsätzlich per Brief, Fax oder E-Mail. Eine fernmündliche La-
dung ist wie vorstehend zu bestätigen. 
 
(3) Die Ladung muss den Kreistagsmitgliedern rechtzeitig zugehen, und zwar 
 

1. für den Kreistag spätestens am 10. Tag, 
2. für die Ausschüsse spätestens am 7. Tag 

 
vor der Sitzung. In dringenden Fällen kann diese Frist bis auf den 3. Tag vor der Sitzung 
abgekürzt werden. Bei Versendung mit einfachem Brief gilt die Ladung spätestens am 3. 
Tag nach der Aufgabe zur Post als zugegangen. 
 
(4) Der Ladung ist die hinsichtlich der einzelnen Beratungsgegenstände hinreichend kon-
kretisierte Tagesordnung beizufügen. Unterlagen und sonstiges Schriftmaterial sollen den 
Kreisräten/Kreisrätinnen rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden, soweit dies für die Vor-
bereitung der Beratungen notwendig ist. 
 
(5) Ort, Zeitpunkt und Tagesordnung der Sitzungen sind spätestens am 5. Tag vor der Sit-
zung öffentlich bekannt zu machen (Art. 46 Abs. 1 LKrO). 
 
 

§ 16 Tagesordnung 
 
Die Tagesordnung der Sitzungen wird vom Landrat aufgestellt. 
 
 

§ 17 Antragstellung 
 
(1) Anträge, die in einer Sitzung des Kreistags oder seiner Ausschüsse behandelt werden 
sollen, können nur von Mitgliedern des Kreistages gestellt werden. Sie sind schriftlich beim 
Landrat einzureichen und ausreichend zu begründen. Sie müssen spätestens 20 Tage vor 
der Sitzung eingereicht werden. Dem Antragsteller/der Antragstellerin ist schriftlich mitzu-
teilen, zu welcher Sitzung des zuständigen Ausschusses der Antrag vorgelegt wird und 
welcher Beschluss in der Sitzung gefasst wurde. 
 
(2) Verspätet eingehende oder erst unmittelbar vor oder während der Sitzung gestellte 
Anträge können nachträglich in die Tagesordnung aufgenommen werden, wenn entweder 
die Angelegenheit dringlich ist und die Mehrheit der Mitglieder des Kreistages oder Aus-
schusses der Behandlung zustimmt, oder wenn sämtliche Mitglieder des Kreistages oder 
des betreffenden Ausschusses anwesend sind und kein Mitglied der Behandlung wider-
spricht. Anträge nach Satz 1, die noch Ermittlungen und Prüfungen, Beiziehung von Akten 
oder die Befragung nicht anwesender Dritter notwendig machen, werden bis zur nächsten 
Sitzung zurückgestellt. 
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(3) Nicht der Schriftform bedürfen 
 

1.  Anträge zur Geschäftsordnung wie z.B. 
 

a) Schließung der Rednerliste, 
b)  Schluss der Beratung und sofortige Abstimmung, 
c)  Vertagung eines Tagesordnungspunktes, 
d)  Nichtbehandlung eines Tagesordnungspunktes (Gegenstandes), 
e)  Verweisung in einen Ausschuss, 
f)  Unterbrechung oder Aufhebung der Sitzung, 
g)  Verweisung eines Tagesordnungspunktes auf eine nichtöffentliche Sitzung, 
h)  Einwendungen zur Geschäftsordnung, 

 
2.  einfache Sachanträge, wie z.B. 

 
a)  Bildung von Ausschüssen oder Delegationen, 
b)  Änderungsanträge während der Debatte, 
c)  Zurückziehung von Anträgen, 
d)  Wiederaufnahme zurückgezogener Anträge. 

 
(4) Anträge, die im Haushaltsplan nicht vorgesehene Ausgaben verursachen, sollen nur 
gestellt werden, wenn gleichzeitig Deckungsvorschläge gemacht werden (Art. 60 Abs. 1 
LKrO). 
 
 

§ 18 Beiziehung von Auskunftspersonen 
 
Der Landrat kann nach eigenem Ermessen oder auf Antrag eines Kreistagsmitglieds Be-
dienstete des Landratsamtes oder sonstige Auskunftspersonen zu den Sitzungen beizie-
hen. 
 
 

§ 19 Sitzungsablauf 
 
(1) Der Ablauf der Sitzungen ist regelmäßig wie folgt: 
 

1. Eröffnung der Sitzung, 
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, Feststellung der Anwesenheit und 

Bekanntgabe vorliegender Entschuldigungen, 
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit, 
4. Bekanntgabe amtlicher Mitteilungen, erforderlichenfalls Beratung und Beschluss-

fassung hierüber, 
5. Anträge zur Tagesordnung, 
6. Beratung und Beschlussfassung über die Tagesordnungspunkte unter Zugrunde-

legung evtl. Ausschussbeschlüsse, 
7. Bekanntgabe über dringliche Anordnungen oder über die Besorgung unauf-

schiebbarer Geschäfte durch den Landrat anstelle des Kreistages oder einem 
seiner Ausschüsse gemäß Art. 34 Abs. 3 LKrO, 

8. Bekanntgaben, Wünsche und Anfragen, 
9. Schließung der Sitzung durch den Vorsitzenden/die Vorsitzende. 
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(2) Anträge und Anfragen sind im Rahmen der Geschäftsordnung in der Reihenfolge ihres 
Eingangs zu behandeln. 

 
§ 20 Vorsitz, Handhabung der Ordnung 

 
(1) Den Vorsitz im Kreistag und seinen Ausschüssen führt der Landrat  
(Art. 33 LKrO). Ist der Landrat verhindert oder persönlich beteiligt, gilt die Vertretungsrege-
lung nach § 49 dieser Geschäftsordnung. 
 
(2) Der Vorsitzende/die Vorsitzende leitet die Verhandlungen und handhabt die Ordnung 
im Sitzungsraum. 
 
(3) Der Vorsitzende/die Vorsitzende ist berechtigt, Kreistagsmitglieder mit Zustimmung des 
Kreistages von der Sitzung auszuschließen, wenn sie die Ordnung fortgesetzt erheblich 
stören (Art. 47 Abs. 1 Satz 3 LKrO). 
 
(4) Wird durch ein bereits von einer früheren Sitzung ausgeschlossenes Kreistagsmitglied 
die Ordnung innerhalb von zwei Monaten neuerdings erheblich gestört, so kann ihm der 
Kreistag für zwei weitere Sitzungen die Teilnahme untersagen (Art. 47 Abs. 2 LKrO). 
 
(5) Falls die Ruhe und Ordnung im Sitzungssaal nicht anders wiederherzustellen ist, kann 
der Vorsitzende/die Vorsitzende die Sitzung unterbrechen oder aufheben. Zum äußeren 
Zeichen der Unterbrechung oder Aufhebung verlässt der Vorsitzende/die Vorsitzende den 
Sitzungsraum, nachdem er/sie die Sitzung geschlossen oder die Dauer der Unterbrechung 
angekündigt hat. Eine unterbrochene Sitzung ist spätestens am nächsten Tag fortzufüh-
ren; einer neuerlichen Ladung hierzu bedarf es nicht. Die Beratung ist an dem Punkt, an 
dem die Sitzung unterbrochen wurde, fortzusetzen. 
 
 

§ 21 Beschlussfähigkeit 
 
(1) Der Kreistag und seine Ausschüsse sind beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder 
ordnungsgemäß geladen sind und die Mehrheit der Mitglieder anwesend und stimmbe-
rechtigt ist (Art. 41 Abs. 2 LKrO). 
 
(2) Wird der Kreistag oder einer seiner Ausschüsse zum zweiten Mal zur Verhandlung ü-
ber denselben Gegenstand zusammengerufen, so ist er ohne Rücksicht auf die Zahl der 
Erschienenen beschlussfähig. Bei der zweiten Einladung muss auf diese Regelung des 
Art. 41 Abs. 3 Satz 1 LKrO hingewiesen werden. 
 
 

§ 22 Beratung 
 
(1) Ein Kreisrat/eine Kreisrätin oder ein Bediensteter/eine Bedienstete des Landratsamts 
darf im Kreistag nur dann sprechen, wenn ihm/ihr vom Vorsitzenden/von der Vorsitzenden 
das Wort erteilt ist. Der Vorsitzende/die Vorsitzende erteilt das Wort in der Reihenfolge der 
Wortmeldung, bei gleichzeitiger Wortmeldung nach seinem/ihrem Ermessen. Bei Wort-
meldung „zur Geschäftsordnung“ ist das Wort außer der Reihe, im Anschluss an einen 
laufenden Redebeitrag, sofort zu erteilen. Der Vorsitzende/die Vorsitzende kann in Aus-
übung seines/ihres Amtes jederzeit das Wort ergreifen. 
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(2) Die Anrede ist nur an den Vorsitzenden/die Vorsitzende und an die Kreisrä-
te/Kreisrätinnen, nicht an die Zuhörer/Zuhörerinnen zu richten. 
 
(3) Jede Beratung setzt einen Tagesordnungspunkt oder einen Antrag aus der Mitte des 
jeweiligen Organs voraus. 
 
(4) Sachanträge sind stets, Anträge zur Geschäftsordnung bei Bedarf zur Beratung zu 
stellen. 
 
(5) Es darf nur zu dem zur Beratung stehenden Antrag und mit einer angemessenen Re-
dezeit gesprochen werden. Andernfalls kann der Vorsitzende/die Vorsitzende das Wort 
entziehen. 
 
(6) Während der Beratung über einen Antrag sind nur zulässig 
 

1. Geschäftsordnungsanträge 
2. Zusatzanträge, Änderungsanträge oder 
3. Anträge auf Zurückziehung. 

 
(6) Über Änderungsanträge ist sofort zu beraten und abzustimmen. 
 
(7) Über einen bereits zur Abstimmung gebrachten Antrag kann in derselben Sitzung die 
Beratung und die Abstimmung nicht mehr aufgenommen werden, wenn nicht alle Mitglie-
der, die an der Abstimmung teilgenommen haben, mit der Wiederholung einverstanden 
sind. 
 
(8) Über Anträge auf Schließung der Rednerliste oder auf Schluss der Beratung ist sofort 
abzustimmen. Ist der Antrag von Erfolg, haben der Vorsitzende/die Vorsitzende und der 
Antragsteller/die Antragstellerin zur Sache das Recht zur Schlussäußerung. 
 
(9) Bei Verletzung der vorstehenden Grundregeln für die Beratung ist der Vorsitzende/die 
Vorsitzende berechtigt, zur Ordnung zu rufen, auf den Verstoß aufmerksam zu machen 
und bei Nichtbeachtung solcher Warnungen das Wort zu entziehen. 
 
(10) Ist der Landrat der Auffassung, dass ein in die Tagesordnung aufgenommener Antrag 
rechtlich (z.B. wegen fehlender Zuständigkeit des Kreistags) unzulässig ist, so hat er/sie 
bei Aufruf des Tagesordnungspunktes auf die Bedenken hinzuweisen. Jedes Mitglied des 
Kreistags (einschließlich des Vorsitzenden/der Vorsitzenden) kann einen Antrag zur Ge-
schäftsordnung auf Nichtbehandlung gem. § 17 Abs. 3 Nr. 1 Buchst. d stellen. Dieser An-
trag soll kurz begründet werden. Findet eine Beratung über diesen Geschäftsordnungsan-
trag statt, so muss sie sich auf die Zulässigkeit des Hauptantrages beschränken. Über ei-
nen Antrag auf Schluss der Beratung über diesen Geschäftsordnungsantrag ist sofort ab-
zustimmen. 
 
 

§ 23 Beschlüsse, Wahlen 
 
(1) Beschlüsse des Kreistags werden in offener Abstimmung mit Mehrheit der Abstimmen-
den gefasst. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt 
(Art. 45 Abs. 1 LKrO). 
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(2) Wahlen werden (soweit aufgrund sondergesetzlicher Bestimmungen nichts anderes 
vorgegeben ist) in geheimer Abstimmung nach Maßgabe des Art. 45 Abs. 3 LKrO vorge-
nommen. Sie sind nur dann gültig, wenn sämtliche Mitglieder unter Angabe des Gegens-
tandes geladen sind und die Mehrheit von ihnen anwesend und stimmberechtigt ist. Ge-
wählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Neben Nein-
stimmen und leeren Stimmzetteln gelten auch solche Stimmzettel als ungültig, die den 
Namen des Gewählten/der Gewählten nicht eindeutig erkennen lassen. Ist mindestens die 
Hälfte der abgegebenen Stimmen ungültig, ist die Wahl zu wiederholen. Ist die Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen gültig und erhält keiner der Bewerber/keine der Bewerberinnen 
mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen, so erfolgt Stichwahl zwischen den 
beiden Bewerbern mit den höchsten Stimmenzahlen. Bei Stimmengleichheit in der Stich-
wahl entscheidet das Los. 
 
(3) Ein Verzicht auf das Wahlgeheimnis ist unzulässig. 
 
 

§ 24 Abstimmung 
 
(1) Stehen mehrere Anträge zur Abstimmung, so gilt folgende Reihenfolge: 
 

1. Anträge zur Geschäftsordnung, 
2. Beschlüsse des Kreisausschusses oder der weiteren Ausschüsse zu dem Bera-

tungsgegenstand, 
3. weitergehende Anträge; dabei sind nur solche Anträge als weitergehend anzuse-

hen, die einen größeren Aufwand oder eine stärker einschneidende Maßnahme 
zum Gegenstand haben, 

4. zuerst gestellte Anträge, wenn später gestellte nicht unter Nr. 1 bis 3 fallen. 
 
(2) Vor jeder Abstimmung ist der Antrag, über den abgestimmt werden soll, vom Vorsit-
zenden/von der Vorsitzenden zu wiederholen. 
 
(3) Es wird grundsätzlich durch Handaufheben abgestimmt. 
 
(4) Auf Verlangen von mindestens einem Viertel der anwesenden Kreisräte/ 
Kreisrätinnen ist namentlich abzustimmen. 
 
(5) Jedes Mitglied des Kreistags kann verlangen, dass in der Niederschrift vermerkt wird, 
wie es abgestimmt hat (Art. 48 Abs. 1 LKrO). 
 
(6) Die Stimmenzählung ist durch den Vorsitzenden/die Vorsitzende vorzunehmen. Das 
Abstimmungsergebnis ist im Gremium bekannt zu geben. 
 
 

§ 25 Anfragen 
 
(1) Jedes Kreistagsmitglied ist berechtigt, während einer Beratung Anfragen zur Sache an 
den Vorsitzenden/die Vorsitzende und mit dessen/deren Zustimmung an zugezogene 
Auskunftspersonen zu richten. Solche Anfragen werden nicht zur Beratung gestellt. 
 
(2) Der Befragte/die Befragte kann mit Zustimmung des Vorsitzenden/der Vorsitzenden die 
sofortige Beantwortung einer Anfrage ablehnen, wenn der Gegenstand erst durch Akten-
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prüfung oder Nachforschungen geklärt werden muss. Die Antwort ist dann dem Anfragen-
den/der Anfragenden schriftlich zuzuleiten und der Niederschrift beizugeben. 
 
 

§ 26 Niederschrift 
 
(1) Über jede Kreistagssitzung ist eine Niederschrift zu fertigen. Für die Niederschrift ist 
der Vorsitzende/die Vorsitzende verantwortlich. Er/sie bestimmt den Protokollführer/die 
Protokollführerin. 
 
(2) Die Niederschrift soll den zeitlichen Ablauf der Sitzung zusammenfassend wieder ge-
ben (Art. 48 Abs. 1 Satz 2 LKrO). 
 
(3) Die Niederschrift muss ersehen lassen 
 

1. Tag, Ort und Beginn der Sitzung, 
2. Öffentlichkeit oder Nichtöffentlichkeit der Sitzung, 
3. Namen der anwesenden Kreisräte/Kreisrätinnen, 
4. Tagesordnung und behandelte Gegenstände, 
5. Wortlaut der Anträge und Beschlüsse, 
6. Abstimmungsergebnis, 
7. Zeit und Grund des etwaigen Ausschlusses eines Kreisrats/einer  

Kreisrätin, 
8. Zeitpunkt der Beendigung der Sitzung. 

 
(4) Die Niederschrift ist nach Fertigstellung durch den Protokollführer/die Protokollführerin 
und den Vorsitzenden/die Vorsitzende zu unterzeichnen. Die unterzeichnete Niederschrift 
ist eine öffentliche Urkunde. 
 
(5) Zur Erleichterung der Aufnahme der Niederschrift ist es dem Protokollführer/der Proto-
kollführerin gestattet, für Aufzeichnungen einen Tonträger zu verwenden. Nach Fertigstel-
lung und Unterzeichnung der Niederschrift sind die Tonaufnahmen zu löschen. 
 
 

§ 27 Einsichtnahme durch Kreisräte/Kreisrätinnen, Abschriften 
 
(1) Die Kreisräte/Kreisrätinnen sind berechtigt, jederzeit die Niederschriften über öffentli-
che und nichtöffentliche Sitzungen des Kreistags und der Ausschüsse einzusehen. Sie 
können beim Landrat/bei der Landrätin die Erteilung von Abschriften der Beschlüsse ver-
langen, die in öffentlicher Sitzung gefasst wurden (Art. 48, 49 LKrO).  
 
(2) Die Tagesordnungen für nicht öffentliche Sitzungen werden in ein internes, nur Kreis-
räten zugängliches elektronisches Informationssystem eingestellt. 
 
 

§ 28 Einsichtnahme durch Kreisbürger/Kreisbürgerinnen 
 
Die Einsicht in die Sitzungsunterlagen (Vorlagen, Niederschriften und Beschlüsse) von 
Tagesordnungspunkten, die in öffentlichen Sitzungen behandelt wurden, steht allen Kreis-
bürgern/Kreisbürgerinnen frei (Art. 48 Abs. 2 Satz 2 LKrO). Diese Informationen werden 
auch im Internet veröffentlicht. 
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IV. Teil – Kreistag und Ausschüsse 
 
 

§ 29 Zusammensetzung des Kreistages 
 

Der Kreistag besteht aus dem Landrat und 60 ehrenamtlichen Kreistagsmitgliedern (Art. 
24 LKrO). 
 
 

§ 30 Zuständigkeit des Kreistages 
 
(1) Der Kreistag ist für die in Art. 30 Abs. 1 LKrO genannten Angelegenheiten ausschließ-
lich zuständig. 
 
(2) Der Kreistag behält sich ferner vor, über folgende Angelegenheiten zu beschließen: 
 
1. Verhängung von Ordnungsgeld gegen in Kreistagssitzungen säumige Kreisrä-

te/Kreisrätinnen (Art. 42 Abs. 2 LKrO). 
2. Entscheidung über die persönliche Beteiligung von Kreistagsmitgliedern  in Angele-

genheiten, die vom Kreistag behandelt werden( Art. 43 Abs. 2 LKrO). 
3. Ausschluss von Kreistagsmitgliedern aus einer Kreistagssitzung wegen wiederholter 

Störung der Ordnung (Art. 47 Abs. 2 LKrO). 
4. Umwandlung und Aufhebung kreiskommunaler Stiftungen. 
5. Bewilligung über- und außerplanmäßiger Ausgaben, die im Einzelfall einen Betrag 

von 250.000 € übersteigen, sowie sonstiger Maßnahmen, durch die im Haushaltsplan 
nicht vorgesehene Verbindlichkeiten des Landkreises entstehen können (Art. 60 
LKrO). 

6. Die Entscheidung über kommunale Zusammenarbeit in den Rechtsformen des Ge-
setzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) sowie die Beteiligung des 
Landkreises an sonstigen jur. Personen des öffentlichen oder privaten Rechts. 

 
(3) Über die Realisierung von Investitionen in einer Größenordnung von mehr als 2,5 Mio. 
€, die vom Kreistag durch die Bereitstellung der erforderlichen Mittel bereits dem Grunde 
nach genehmigt wurden, ist der Kreistag zeitnah auf dem Laufenden zu halten. 
 
 

§ 31 Fraktionen 
 
Die im Kreistag vertretenen Parteien und Wählergruppen können Fraktionen bilden, falls 
sie mindestens 3 Sitze im Kreistag innehaben. Die Fraktionen benennen einen Fraktions-
vorsitzenden/eine Fraktionsvorsitzende und mindestens einen Stellvertreter/eine Stell-
vertreterin. 
 
 

§ 32 Verteilung der Ausschusssitze 
 
(1) Zur Ermittlung der, den einzelnen Parteien und Wählergruppen zustehenden Sitze in 
Ausschüssen ist das Berechnungsverfahren nach d`Hondt anzuwenden (vgl. Art. 35 Abs. 
1 GLKrWG). 
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(2) Ergibt die Ermittlung der Ausschusssitze nach d`Hondt die Überrepräsentation einer 
Partei oder Wählergruppe zu Lasten einer anderen, und kann eine solche Überrepräsenta-
tion durch alternative Verfahren vermieden werden, ohne dass dies zu einer Unterreprä-
sentation einer anderen Partei oder Wählergruppe führt, sind die Sitze entsprechend dem 
Verfahren nach Hare-Niemeyer zu verteilen. 
 
(3) Haben mehrere Parteien oder Wählergruppen gleichen Anspruch auf einen Sitz in ei-
nem Ausschuss oder einem sonstigen Gremium, wird dieser grundsätzlich derjenigen zu-
geteilt, die bei der Wahl die höhere Stimmenanzahl erhielt.  
 
(4) Auf den Losentscheid wird zurückgegriffen, wenn wegen Zusammenschlüssen die be-
troffenen Parteien oder Wählergruppen nicht mehr mit den Parteien oder Wählergruppen 
des Wahlvorschlages übereinstimmen. Im Falle von Fraktionsaus- oder Fraktionseintritten 
wird auf den Losentscheid nur dann zurückgegriffen, wenn dadurch nicht mehr eindeutig 
feststellbar ist, welche der betroffenen Parteien oder Wählergruppen die Stärkere und wel-
che die Schwächere ist. 
 
(5) Einzelmitglieder und kleinere Gruppen im Kreistages, die aufgrund des Stärkeverhält-
nisses in einem Ausschuss nicht vertreten wären, können sich zur Entsendung gemein-
samer Vertreter/Vertreterinnen zusammenschließen (Ausschussgemeinschaften im Sinn 
von Art. 27 Abs. 2 Satz 5 LKrO i.V.m.  
Art. 29 Abs. 1 Satz 3 LKrO). Sie können einen Sprecher und mindestens einen Stellvertre-
ter benennen. 
 
(6) Während der Wahlzeit im Kreistag eintretende Änderungen im Stärkeverhältnis der 
Parteien und Wählergruppen sind auszugleichen (Art. 27 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. Art. 29 Abs. 
1 Satz 3 LKrO). 
 
(7) Der freiwillige Verzicht einer Fraktion auf ihr zustehende Sitze zugunsten anderer 
Gruppierungen ist möglich. 
 
 

§ 33 Bestellung der Ausschussmitglieder 
 
(1) Die Parteien, Wählergruppen oder Ausschussgemeinschaften, auf die Sitze entfallen 
sind, schlagen ihre Bewerber/Bewerberinnen vor, die sodann als Ausschussmitglieder zu 
bestellen sind. 
 
(2) Für jedes Ausschussmitglied wird für den Fall der Verhinderung ein Stellvertreter/eine Stell-
vertreterin namentlich bestellt. Darüber hinaus kann für jedes ordentliche Mitglied ein weiterer 
Stellvertreter/eine weitere Stellvertreterin bestellt werden. Diese(r) vertritt das ordentliche Mit-
glied, wenn auch der Stellvertreter/ die Stellvertreterin verhindert ist. Das Ausschussmitglied 
hat seinen Stellvertreter/seine Stellvertreterin im Falle der Verhinderung zu verständigen und 
die Sitzungsunterlagen zu übergeben. 
 
(3) Scheidet ein Mitglied aus der von ihm vertretenen Partei oder Wählergruppe aus, so 
verliert es seinen Ausschusssitz (Art. 27 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. Art. 29 Abs. 1 Satz 3 LKrO). 
 



Ausgabe 28 
09.07.2008 

Amtsblatt 
Seite 445  

 

 

 
§ 34 Kompetenzen 

 
(1) Im Rahmen des ihnen übertragenen Zuständigkeitsbereichs sind die Ausschüsse 
grundsätzlich für alle Verwaltungsaufgaben zuständig, die nicht dem Kreistag oder dem 
Landrat vorbehalten sind. Im Rahmen ihrer Zuständigkeit beschließen sie endgültig. 
 
(2) Der Kreistag kann Beschlüsse der Ausschüsse nur unter den gleichen Voraussetzun-
gen ändern oder aufheben, die für die Aufhebung seiner eigenen Beschlüsse gelten. 
 
 

§ 35 Kreisausschuss 
 
(1) Der Kreistag bestellt zur Mitwirkung bei der Erledigung seiner Aufgaben den Kreisaus-
schuss, bestehend aus dem Landrat als Vorsitzenden und 12 Kreisräten (Art. 27 Abs. 1 
LKrO). 
 
(2) Der Kreisausschuss bereitet die Verhandlungen des Kreistages vor (Art. 26 Satz 2 
LKrO). Die Vorbereitung erfolgt durch die Vorberatung des Gegenstandes, die im Falle 
der Vorbehandlung durch einen weiteren Ausschuss abgekürzt erfolgen kann, und erfor-
derlichenfalls durch einen Beschlussvorschlag. 
 
(3) Der Kreisausschuss ist darüber hinaus in eigener Verantwortung zuständig für alle 
Verwaltungsaufgaben, die nicht dem Kreistag, weiteren beschließenden Ausschüssen 
oder dem Landrat vorbehalten sind. Hierzu gehören im Besonderen 

 
1. die Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben bis zur Höhe von 

250.000 € (vgl. § 30 Abs. 2 Nr. 5); 
2. die Ausübung der personalrechtlichen Befugnisse nach Art. 38 

Abs. 1 LKrO, soweit diese nicht dem Landrat übertragen sind; 
3. die Wahl der ehrenamtlichen Beisitzer gemäß § 1 Abs. 1 der VO über die Beisitzer 

in den Ausschüssen und Kammern nach dem Wehrpflichtgesetz und dem Kriegs-
dienstverweigerungsgesetz. 

 
 

§ 36 Ausschuss für Bildung und Kultur 
 
(1) Der Kreistag bestellt einen Ausschuss für Bildung und Kultur als ständigen beschlie-
ßenden Ausschuss, bestehend aus dem Landrat als Vorsitzenden und 12 Kreistagsmit-
gliedern. 
 
(2) Der Ausschuss für Bildung und Kultur ist zuständig für die Angelegenheiten der Kul-
turpflege (einschließlich der Verleihung des Kulturpreises), der Bildung und der Schulen, 
mit Ausnahme der Bauangelegenheiten. 
 
(3) Der Ausschuss für Bildung und Kultur entscheidet in seinem Bereich auch über die 
Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben bis zur Höhe von 125.000 € 
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§ 37 Ausschuss für Struktur, Verkehr und Umwelt 

 
(1) Der Kreistag bestellt einen Ausschuss für Struktur, Verkehr und Umwelt als ständigen 
beschließenden Ausschuss, bestehend aus dem Landrat als Vorsitzenden als Vorsitzen-
der und 12 Kreistagsmitgliedern. 
 
(2) Der Ausschuss für Struktur, Verkehr und Umwelt fördert in Zusammenarbeit mit den 
Gemeinden unter Wahrung der Zuständigkeit und Verantwortung der jeweiligen Gebiets-
körperschaften die wirtschaftliche und strukturelle Entwicklung im Landkreis Erding. Hierzu 
gehören insbesondere auch die allgemeine Verkehrsplanung, alle natur-, umwelt- und e-
nergierelevanten Angelegenheiten, der Bereich der Naherholung sowie alle Themen, die 
mit der Entwicklung und weiteren Planung des Flughafens in Zusammenhang stehen. 
 
(3) Der Ausschuss für Struktur, Verkehr und Umwelt ist zuständig für alle Fragen der Lan-
des- und Regionalplanung, die den Landkreis Erding berühren oder zu denen der Land-
kreis Erding Stellungnahmen abzugeben hat.  
 
(4) Der Ausschuss für Struktur, Verkehr und Umwelt ist darüber hinaus zuständig für Pla-
nung und Bau der Kreisstrassen, den ÖPNV und die Abfallwirtschaft. 
 
(4) Der Ausschuss für Ausschuss für Struktur, Verkehr und Umwelt entscheidet in seinem 
Bereich auch über die Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben bis zur 
Höhe von 125.000 €. 
 
 

§ 38 Ausschuss für Bauen und Energie 
 
(1) Der Kreistag bestellt einen Ausschuss für Bauen und Energie als ständigen beschlie-
ßenden Ausschuss, bestehend aus dem Landrat als Vorsitzenden als Vorsitzender und 12 
Kreistagsmitgliedern. 
 
(2) Der Ausschuss für Bauen und Energie ist zuständig für Planung, Bau und Unterhalt der 
landkreiseigenen Hochbauten und für die Vorbereitung grundsätzlicher Entscheidungen 
für den Kreistag. Dabei sind die Möglichkeiten sparsamer Energieverwendung und nach-
haltigen Bauens in besonderem Masse zu berücksichtigen. 
 
(3) Der Ausschuss entscheidet in seinem Bereich auch über die Bewilligung von über- und 
außerplanmäßigen Ausgaben bis zur Höhe von 125.000 € 
 
 

§ 39 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
(1) Gemäß Art. 89 LKrO wird ein Rechnungsprüfungsausschuss gebildet, dem  
5 Kreisräte/Kreisrätinnen als Mitglieder angehören. 
 
(2) Der Vorsitzende/die Vorsitzende und der Stellvertreter/die Stellvertreterin werden vom 
Kreistag aus der Reihe der ordentlichen Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses 
bestimmt. 
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§ 40 Jugendhilfeausschuss 

 
(1) Der Kreistag bestellt gemäß §§ 70 Abs. 1 und 71 SGB VIII sowie Art. 17 bis 19 AGSG 
einen Jugendhilfeausschuss als ständigen beschließenden Ausschuss. Ihm gehören 
stimmberechtigte und beratende Mitglieder an. 
 
(2) Stimmberechtigte Mitglieder (§ 71 Abs. 1 SGB VIII, Art. 18 AGSG) sind 
 

1. der Landrat oder das von ihm bestellte Kreistagsmitglied als Vorsitzender,  
2. 6 Mitglieder des Kreistages, 
3.  2 vom Kreistag gewählte, in der Jugendhilfe erfahrene Frauen und Männer, 
4. 6 vom Kreistag gewählte Personen, auf Vorschlag der im Landkreis wirkenden an-

erkannten Träger der freien Jugendhilfe (insbesondere Jugend- und Wohlfahrtsver-
bände) entsprechend dem Umfang und der Bedeutung ihres Wirkens im Jugend-
amtsbezirk. 

 
(3) Beratende Mitglieder (Art. 19 AGSG) sind 

 
1. der Leiter oder die Leiterin der Verwaltung des Jugendamtes, 
2. ein Mitglied, das als Jugend- oder Familien- oder Vormundschaftsrichter bzw. –

richterin tätig ist, 
3. ein Mitglied aus dem Bereich der Schulen oder der Schulverwaltung, 
4. ein Bediensteter oder eine Bedienstete der zuständigen Arbeitsagentur, 
5. eine Fachkraft, die in der Beratung im Sinne von § 28 SGB VIII (Erziehungsbera-

tung) tätig ist, 
6. die für den Jugendamtsbezirk zuständige kommunale Gleichstellungsbeauftragte 
7. ein Polizeibeamter oder eine Polizeibeamtin, 
8. der bzw. die Vorsitzende des Kreisjugendringes oder eine von ihm bzw. ihr beauf-

tragte Person, sofern der oder die Vorsitzende des Kreisjugendringes dem Jugend-
hilfeausschuss nicht bereits als stimmberechtigtes Mitglied angehört,  

9. Mitglieder aus dem Bereich der Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften 
des öffentlichen Rechts.  

 
(4) Für jedes Mitglied des Jugendhilfeausschusses ist ein Stellvertreter zu bestellen (Art. 
18 Abs. 3, 19 Abs. 3 AGSG). Scheidet ein stimmberechtigtes Mitglied, das nicht dem 
Kreistag angehört, vor Ablauf der Wahlzeit aus, so ist ein Ersatzmitglied zu wählen (Art. 
22 Abs. 3 Satz 1 AGSG). Scheidet ein beratendes Mitglied vor Ablauf der Wahlzeit aus, 
ist nach Art. 19 Abs. 2 AGSG ein Ersatzmitglied zu benennen. 
 
(5) Ein beratendes Mitglied kann nicht Stellvertreter eines stimmberechtigten Mitglieds 
sein. Auf eine ausgewogene Berücksichtigung von Frauen und Männern soll hingewirkt 
werden. 
 
(6) Die Wahl der stimmberechtigten Mitglieder und ihrer Stellvertreter/ Stellvertreterinnen 
wird in offener Abstimmung durchgeführt (Art. 17 Abs. 2 Satz 3 AGSG) 

 



Ausgabe 28 
09.07.2008 

Amtsblatt 
Seite 448  

 

 

 
V. Teil – Vertretung des Landkreises in sonstigen Organisationen 

 
 

§ 41 Vertretung des Landkreises in sonstigen Organisationen 
 
Als Vertreter des Landkreises in sonstigen Organisationen werden ausschließlich Mitglie-
der des Kreistages Erding entsandt. Die Ermittlung dieser Vertreter erfolgt nach d`Hondt. 
 
 

VI. Teil – Landrat und Stellvertreter 
 
 

§ 42 Zuständigkeit des Landrats 
 
(1) Der Landrat/die Landrätin vertritt den Landkreis nach außen (Art. 35 LKrO). 
 
(2) Der Landrat führt den Vorsitz im Kreistag, im Kreisausschuss, im Verwaltungsrat des 
Kommunalunternehmens „Kreiskrankenhaus Erding“ und in den weiteren Ausschüssen (Art. 
33, 78 Abs.3 Satz 2 LKrO; vgl. auch § 20 dieser Geschäftsordnung und § 7 der Unterneh-
menssatzung für das Kommunalunternehmen „Kreiskrankenhaus Erding mit Klinik Dorfen“). 
Soweit es ihm durch Gesetz gestattet ist (vgl. Art. 17 Abs. 3 AGSG), kann er den Vorsitz auf 
einen Vertreter/eine Vertreterin übertragen. Der Landrat führt die Geschäfte des Landkreises 
gemäß den Gesetzen und den Beschlüssen der Kreisorgane. 
 
(3) Der Landrat bereitet die Sitzungsgegenstände vor; er vollzieht die Beschlüsse und be-
anstandet solche Entscheidungen, die er für rechtswidrig hält, setzt ihren Vollzug aus und 
führt soweit erforderlich die Entscheidung der Rechtsaufsichtsbehörde herbei (Art. 54 
LKrO). Von einer solchen Aussetzung hat er den Kreistag bzw. den beschließenden Aus-
schuss unverzüglich zu verständigen. 
 
(4) Der Landrat ist zuständig zur Regelung der innerdienstlichen Angelegenheiten des 
Landratsamtes (z.B. Personaleinsatz, Dienstanweisungen und Hausordnungen, Ge-
schäftsverteilungspläne, Zeichnungsbefugnis, Materialeinsatz, Arbeitszeitregelung im 
Rahmen der geltenden Arbeitszeitordnungen, Zahlungsanordnung und deren Übertra-
gung). 
 
(5) Der Landrat/die Landrätin ist ferner zuständig für die Angelegenheiten der §§ 45 bis 48 
dieser Geschäftsordnung. 
 
(6) Darüber hinaus kann der Kreistag durch Änderung bzw. Ergänzungen dieser Satzung 
weitere Verwaltungsaufgaben dem Landrat zur selbständigen Erledigung übertragen, so-
weit es sich nicht um Angelegenheiten im Sinne von Art. 34 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 30 
Abs. 1 LKrO handelt. Für die Übertragung der personalrechtlichen Befugnisse nach Art. 38 
Abs. 2 LKrO ist ein Beschluss des Kreistages nötig, der der Mehrheit der stimmberechtig-
ten Kreistagsmitglieder bedarf. 
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§ 43 Einzelne Aufgaben des Landrats 

 
(1) Der Landrat erledigt in eigener Zuständigkeit 
 

1. die laufenden Angelegenheiten, die für den Landkreis keine grundsätzliche Bedeu-
tung haben und keine erheblichen Verpflichtungen erwarten lassen (Art. 34 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 LKrO), 

 

2. die Angelegenheiten des Landkreises, die im Interesse der Sicherheit der Bundes-
republik oder eines ihrer Länder geheim zu halten sind (Art. 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
LKrO), 

 
3. weitere Angelegenheiten, die ihm durch Beschluss des Kreistages  

übertragen sind (Art. 34 Abs. 2 und Art. 38 Abs. 2 LKrO). 
 
(2) Zu den laufenden Angelegenheiten im Sinne des Abs. 1 Nr. 1 bzw. zu den nach Abs. 
1 Nr. 3 übertragenen Angelegenheiten gehören insbesondere: 
 

1. Der Vollzug der Satzungen und Verordnungen des Landkreises sowie der vom 
Kreistag oder einem seiner Ausschüsse erlassenen Verwaltungsrichtlinien. 

 
2. Die Erledigung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (Art. 6 und 53 

LkrO), soweit Art. 30 Abs. 1 Nr. 9 LKrO dem nicht entgegensteht. 
 
3. Die selbständige Vertretung des Landkreises in den Organen juristischer Perso-

nen, soweit nicht für den Einzelfall konkrete Anweisungen des Kreistags oder eines 
sonst zuständigen Ausschusses vorliegen. 

 
4. Die Genehmigung zum erstmaligen Einsatz oder zur wesentlichen Änderung von 

automatisierten Verfahren, mit denen personenbezogene Daten verarbeitet werden 
(Art. 26 Abs. 2 BayDSG). 

 
5. Der Abschluss von bürgerlich-rechtlichen und öffentlich-rechtlichen Verträgen so-

wie die Vornahme sonstiger Rechtshandlungen (z.B. Kauf-, Miet-, Pacht-, Werklie-
ferungsverträge; Straßenbaukosten-, Anschlussgebühren-, Benutzungsverträge, 
Stundung, Gewährung von Teilzahlungen, grundbuchrechtliche Erklärungen, Kün-
digungen, Mahnungen, Rücktritte) bis zu einer Wertgrenze des Rechtsverhältnis-
ses von 75.000 € einmaliger oder laufender jährlicher Belastung. Niederschlagung 
und Erlass uneinbringlicher Forderungen jedoch nur bis 5.000 €. 

 
6. Der Abschluss von nachträglichen Vertragsergänzungen und Vertragsänderungen 

zu Bauaufträgen und Liefer- und Dienstleistungsaufträgen bis zu einer Wertgrenze 
von 38.000 €, höchstens aber 10 % des Wertes des zugrunde liegenden Bauauf-
trags bzw. Liefer- oder Dienstleistungsauftrags. 

 
7. Die Erteilung von Löschungsbewilligungen über Hypotheken, Grund- und Renten-

schulden in unbegrenzter Höhe, wenn die Löschung "wegen Bezahlung" erfolgt. 
Ebenso die Zustimmung zu Pfandfreigaben für Grundstücksteilflächen soweit hier-
durch die Sicherung der Hypothek oder Grundschuld nicht beeinträchtigt wird. Dar-
über hinaus alle übrigen Rechtsgeschäfte, die einen Eintragungsantrag oder eine 
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Eintragungsbewilligung zum Grundbuch enthalten, wenn im Einzelfall der Gegens-
tandswert den Betrag von 75.000 € nicht übersteigt. Bei Zusammenfassung mehre-
rer Rechtsgeschäfte in einer Urkunde ist für jedes einzelne Rechtsgeschäft der 
vorbezeichnete Höchstbetrag maßgebend. 
 

8. Prozesserklärungen einschließlich Klageerhebung, Einlegung von Rechtsmitteln 
und Abschluss von Vergleichen, wenn der Rechtsstreit für den Landkreis keine 
grundsätzliche Bedeutung hat und der Streitwert voraussichtlich 75.000 € nicht ü-
bersteigt. 

 
9. Die Gewährung von freiwilligen Zuweisungen und Zuschüssen im Rahmen des 

Haushaltsplanes, soweit sie im Einzelfall den Betrag von 2.500 € nicht überschrei-
ten 

 
10. Die Vergabe von Aufträgen für Leistungen und Gewerke für Maßnahmen, welche 

von dem zuständigen Kreisorgan bereits grundsätzlich genehmigt wurden, soweit 
 

a. der Auftragnehmer als Mindestbietender im Rahmen einer öffentlichen oder be-
schränkten Ausschreibung ermittelt wurde, 

b. die geschätzten Kosten des ausgeschriebenen Teils der Maßnahme um nicht 
mehr als 10 % überschritten werden und 

c. der geschätzte Kostenrahmen der Gesamtmaßnahme dadurch nicht gefährdet 
wird 

 
11. die Genehmigung zur Verwendung des Landkreiswappens 

 
(3) Soweit Aufgaben nach Abs. 2 nicht unter Art. 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LKrO fallen, wer-
den sie dem Landrat/der Landrätin gemäß Art. 34 Abs. 2 LKrO zur selbständigen Erledi-
gung übertragen. 
 
 

§ 44 Vollzug des Haushaltsplans;  
überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben 

 
(1) Der Landrat vollzieht den Haushaltsplan nach Maßgabe der Beschlüsse des Kreista-
ges, des Kreisausschusses oder der weiteren Ausschüsse sowie seiner/ihrer eigenen Zu-
ständigkeit, insbesondere nach den §§ 45, 46 und 49 dieser Satzung. 
 
(2) Der Landrat ist berechtigt, Kassenkredite im Rahmen des durch die Haushaltssatzung 
(Art. 67 LKrO) festgelegten Höchstbetrages aufzunehmen. 
 
(3) Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben sind nur zulässig, wenn sie unab-
weisbar sind und die Deckung gewährleistet ist (vgl. Art. 60 Abs. 1 LKrO).  
 
(4) Der Landrat ist berechtigt, bis zur Höhe 38.000 € Mittel, die durch anderweitige Einspa-
rung zur Verfügung stehen, Mehreinnahmen und Mittel der Deckungsreserve in Anspruch 
zu nehmen. 
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§ 45 Übertragung personalrechtlicher Befugnisse  

 
(1) Gemäß Art. 38 Abs. 2 LKrO werden dem Landrat folgende personalrechtlichen Befug-
nisse zur selbständigen Erledigung übertragen: 

 
1. Laufbahnbewerber/Laufbahnbewerberinnen des einfachen, mittleren und ge-

hobenen Dienstes, für den Vorbereitungsdienst in das Beamtenverhältnis auf 
Widerruf zu berufen oder das Beamtenverhältnis zu widerrufen 

2. Kreisbeamte/Kreisbeamtinnen des einfachen und mittleren Dienstes zu ernen-
nen, zu befördern, zu einem anderen Dienstherrn abzuordnen oder zu verset-
zen 

3. Kreisbeamte/Kreisbeamtinnen des gehobenen Dienstes erstmals ein Amt zu ver-
leihen, sie in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zu berufen, zu einem anderen 
Dienstherrn abzuordnen oder zu versetzen sowie Kreisbeamte/Kreisbeamtinnen 
des gehobenen Dienstes, die beim Landkreis Erding ihren Vorbereitungsdienst 
absolvierten, in das Beamtenverhältnis auf Probe zu berufen 

4. Kreisbeamte/Kreisbeamtinnen auf Antrag (vgl. Art. 41 BayBG) oder aufgrund 
zwingender Gründe (siehe Art. 40 BayBG) zu entlassen 

5. Bis zu dem unter Ziffer 2 genannten Beamten, vergleichbare Beschäftigte ein-
zustellen, höher zu gruppieren und zu entlassen 

6. Beschäftigte nach Ablauf der Probezeit und im Rahmen des Bewährungsauf-
stieges höher zu gruppieren 

7. Auszubildende, Fleischbeschautierärzte/Fleichbeschautierärztinnen und 
Fleischbeschauer/Fleischbeschauerinnen einzustellen und zu entlassen 

8. Befristete Arbeitsverhältnisse, insbesondere zur Urlaubsvertretung oder zur 
Durchführung von AB-Maßnahmen sowie Arbeitsverhältnisse mit "geringfügig 
Beschäftigten", abzuschließen 

9. Auflösungsverträge mit Beschäftigten zu schließen 
 

(2) Gemäß Art. 34 Abs. 2 Satz 1 LKrO werden dem Landrat übertragen: 
 
1. Die Anerkennung von Zeiten privat-rechtlicher Arbeitsverhältnisse, Ausbildungs-

zeiten und sonstiger Zeiten als ruhegehaltsfähige Dienstzeit sowie die Anerken-
nung von Dienstunfällen nach dem Beamtenversorgungsgesetz 

2. Die Entscheidung über die Verkürzung des Vorbereitungsdienstes und die Zu-
lassung zur Wiederholungsprüfung für Beamte/Beamtinnen auf Widerruf sowie 
die Entscheidung über die Verkürzung der Probezeit entsprechend den Vorga-
ben der Laufbahnverordnung für die Kreisbeamten/Kreisbeamtinnen des einfa-
chen, mittleren und gehobenen Dienstes 

3. Die Entscheidung über Anträge von Bediensteten, wie etwa auf Genehmigung 
von Nebentätigkeiten, Sonderurlaub, Auszahlung von Gehaltsvorschüssen 

4. Auf Antrag die bestehenden Beschäftigungsverhältnisse der Kreisbediensteten 
nach den jeweiligen Altersteilzeit-Regelungen weiterzuführen, sofern aufgrund 
gesetzlicher bzw. tarifvertraglicher Vorgaben hierauf ein Rechtsanspruch be-
steht und dem keine dringlichen dienstlichen Belange entgegenstehen. 

 
(3) Der Landrat/die Landrätin ist befugt, die ihm nach Abs. 1 und 2 übertragenen Angele-
genheiten auf die am Landratsamt tätigen Bediensteten zu übertragen und hierfür Zeich-
nungsvollmacht zu erteilen. 
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§ 46 Dringliche Anordnungen, unaufschiebbare Geschäfte 

 
(1) Der Landrat ist befugt, an Stelle des Kreistages, des Kreisausschusses und der weite-
ren Ausschüsse dringliche Anordnungen zu treffen und unaufschiebbare Geschäfte zu 
besorgen (Art. 34 Abs. 1 LKrO). Dringliche Anordnungen sind solche, die innerhalb eines 
Zeitraumes erlassen werden müssen, in dem eine Kreistags-, Kreisausschuss- oder sons-
tige Ausschusssitzung nicht stattfinden kann. Unaufschiebbare Geschäfte sind solche, 
deren Aufschub bis zur Erledigung durch den Kreistag, Kreisausschuss oder sonstigen 
zuständigen Ausschuss einen erheblichen Nachteil für die Allgemeinheit, den Landkreis 
oder einen Einzelnen zur Folge hätten. 
 
(2) Der Landrat hat dem Kreistag oder dem sonstigen zuständigen Ausschuss in der 
nächsten Sitzung von Anordnungen und der Besorgung von Geschäften gemäß Abs. 1 
Kenntnis zu geben (Art. 34 Abs. 3 S. 2 LKrO). 

 
 

§ 47 Delegation von Aufgaben und Befugnissen auf  
Personal des Landratsamtes 

 
(1) Dem Landrat stehen für seine Geschäfte die dem Landratsamt zugewiesenen Staats-
bediensteten und die Kreisbediensteten zur Seite. Der Landrat/die Landrätin weist ihnen 
ihre Aufgaben zu. Er kann seine Befugnisse in Angelegenheiten der laufenden Verwaltung 
teilweise den Staatsbediensteten oder den Kreisbediensteten übertragen und hierbei ent-
sprechende Zeichnungsvollmacht erteilen. Eine darüber hinausgehende Übertragung be-
darf der Zustimmung des Kreistags (Art. 37 Abs. 4 LKrO). Der Landrat kann Staatsbe-
diensteten Kreisangelegenheiten und Kreisbediensteten Staatsangelegenheiten übertra-
gen, soweit nicht gesetzliche Vorschriften entgegenstehen. Er kann ihnen dabei in Ange-
legenheiten der laufenden Verwaltung auch das Zeichnungsrecht übertragen (Art. 37 Abs. 
4 LKrO). Eine Übereinstimmung zwischen Geschäftsverteilung und Regelung des Zeich-
nungsrechts ist anzustreben. 
 

(2) Der Landrat führt die Dienstaufsicht über die Staats- und die Kreisbediensteten, er übt 
ferner die Befugnisse des Dienstvorgesetzten gegenüber den Kreisbeam-
ten/Kreisbeamtinnen aus (Art. 37 Abs. 3, 38 Abs. 3 LKrO). 
 
 

§ 48 Vollzug der Staatsaufgaben 
 
Im Vollzug der Staatsaufgaben (§ 2 Abs. 2) wird der Landrat/die Landrätin als Organ des 
Staates tätig und untersteht lediglich den Weisungen der vorgesetzten Dienststellen (Art. 
37 Abs. 6 LKrO). 
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§ 49 Stellvertreter/Stellvertreterin des Landrats 

 
(1) Der gewählte Stellvertreter des Landrats hat den Landrat für den Fall seiner Verhinde-
rung in allen seinen Obliegenheiten (Staats- und Kreisaufgaben) zu vertreten. Bei kurz 
dauernder Abwesenheit bedarf es der Stellvertretung nicht, solange und soweit die laufen-
de Verwaltung des Landratsamtes durch Zeichnungsvollmacht nach Art. 37 Abs. 4 LKrO 
gewährleistet ist.  
 

(2) Der Landrat soll den Stellvertreter im Hinblick auf den Vertretungsfall laufend über die 
grundsätzlichen Angelegenheiten des Landratsamtes informieren. 
 

(3) Ist auch der gewählte Stellvertreter verhindert, so vertritt den Landrat 
 

1. im Kreistag und in den Ausschüssen der/die aus der Mitte des Kreistages be-
stellte weitere Vertreter/Vertreterin, bei dessen/deren Verhinderung das älteste 
Kreistagsmitglied, 

2. im Übrigen der Verwaltungsbeamte/die Verwaltungsbeamtin des höheren 
Dienstes, den der Landrat/die Landrätin bestimmt, bei dessen/deren Verhinde-
rung der/die dienstälteste juristische Staatsbeamte/juristische Staatsbeamtin im 
Landratsamt. 

 

(4) Zum/zur weiteren Stellvertreter/Stellvertreterin können nur Deutsche im Sinn des Art. 116 
Abs. 1 des Grundgesetzes bestellt werden (Art. 36 Halbsatz 2 LKrO). 
 
(5) Der Landrat hat seine Stellvertreter schriftlich besonders zu verpflichten, alle Angele-
genheiten geheim zu halten, die im Interesse der Sicherheit oder anderer wichtiger Belan-
ge der Bundesrepublik oder eines ihrer Länder Unbefugten nicht bekannt werden dürfen. 
In gleicher Weise hat der Landrat Kreisbedienstete zu verpflichten, bevor sie mit solchen 
Angelegenheiten befasst werden. 
 
 

§ 50 Entschädigungsleistungen 
 

(1) Der Kreistag beschließt im Einvernehmen mit dem gewählten Stellvertreter über die 
besondere Entschädigung, die ihm neben der als Kreistagsmitglied gewährten Entschädi-
gung zusteht; sie ist nach dem Umfang der Inanspruchnahme zu bemessen. 
 

(2) Der weitere Stellvertreter/die weitere Stellvertreterin des Landrats erhält eine Entschä-
digungsleistung von der Hälfte der pauschalen monatlichen Aufwandsentschädigung des 
gewählten Stellvertreters. 
 
 

VII. Teil – Landratsamt 
 
 

§ 51 Landratsamt 
 
(1)  Das Landratsamt ist Verwaltungsbehörde des Landkreises (vgl. § 2 Abs. 1 S. 2) und un-
tere staatliche Verwaltungsbehörde (vgl. § 2 Abs. 2). Das Personal des Landratsamtes erhält 
Anweisungen ausschließlich vom Landrat und nach Maßgabe der Geschäftsverteilung von 
anderen Vorgesetzten. 
 



Ausgabe 28 
09.07.2008 

Amtsblatt 
Seite 454  

 

 

(2)  Die Geschäftsverteilung richtet sich nach dem vom Landrat/von der Landrätin zu 
erlassenden Geschäftsverteilungsplan (Art. 40 Abs. 3 LKrO). 
 
(3) Das Landratsamt ist verpflichtet, in Kreisangelegenheiten jedem Kreisrat Auskunft zu 
erteilen, der um eine solche Auskunft beim Landrat nachsucht (Art. 23 Abs. 2 Satz 2 
LKrO). Hierbei kann der Landrat im Einzelfall auch die Akteneinsicht gestatten.  
 
 

VIII. Teil – Schlussbestimmungen 
 

§ 52 Geltungsdauer 
 
(1) Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt des Land-
ratsamtes Erding in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung des Landkreises Erding zur Rege-
lung von Fragen des Kreisverfassungsrechts, des Geschäftsgangs des Kreistags und über 
die Entschädigung von ehrenamtlich tätigen Kreisbürgern vom 05.07.2002 außer Kraft. 
 
(2) Diese Satzung tritt spätestens mit Ablauf der Amtsperiode 2008/2014 des Kreistages 
Erding außer Kraft. 
 
 
 
Erding, 30.06.2008 
 
 
 
gez. Martin Bayerstorfer 
Landrat 
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Bekanntmachungen anderer 
Behörden und Dienststellen  

 
Aufruf zur Blutspende  

HELFEN AUCH SIE HELFEN - RETTEN AUCH SIE LEBEN -  

SPENDEN AUCH SIE BLUT 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

in den nächsten Tagen führt der Blutspendedienst wieder Blutspendeaktionen im 
 

Landkreis Erding,  

in der Zeit vom 07.07.08 bis 20.08.08, 
durch. Die einzelnen Aktionen sind auf der Rückseite abgedruckt. 
 

 

Um eine optimale Versorgung unserer kranken und verletzten Mitmenschen mit Blut zu gewährleisten, sind wir auf  
die Blutspende jedes Einzelnen angewiesen. 
 

Blutübertragungen haben schon Hunderttausenden lebensrettende Hilfe gebracht. 
Bereits morgen kann jeder von uns auf Spender/innenblut angewiesen sein. Man 
wird dann dankbar sein, wenn Blutspenden in ausreichender Zahl zur Verfügung 
stehen. Ihr gespendetes Blut dient den Kranken Ihrer Heimat! 
 

Blut spenden kann jeder Gesunde, 

vom 18. bis zum 68. Lebensjahr ohne Beeinträchtigung der Gesundheit. 
Eine Erst-Spende ist jedoch – gemäß den geltenden rechtlichen Vorgaben –  

nur bis zum 60. Lebensjahr möglich. 
Der Abstand zwischen zwei Spenden muss zwei Monate betragen. 

 

  
Für die unentgeltliche Blutspende erhält jede/r Spender/in neben einem Blutgruppenausweis, in dem die Blutgruppe, die 
Rhesusformel,  u.a.m. eingetragen sind, ein reichhaltiges Lebensmittelpaket oder eine andere Sachentschädigung als 
kleines „Dankeschön“. 
 

Jede Blutspende wird in den Laboratorien des Blutspendedienstes auf verschiedene übertragbare Krankheiten, u.a.  
untersucht. 
 

Dennoch ist es verboten/falsch, (und stellt u.U. eine vorsätzliche gefährliche Körperverletzung dar), z.B. nach Risiko- 
kontakten Blut zu spenden, um zu testen/zu erfahren, ob man sich infiziert hat.  
Zwischen Infektion und labortechnischen Nachweisbarkeit liegt immer ein – von Infektion zu Infektion und von Person zu 
Person unterschiedlicher - Zeitraum, in welchem eine Infektion besteht, aber ein Labornachweis noch nicht möglich ist. 
 
 
 
Städtisches Klinikum München GmbH         Geschäftsführung: Manfred Greiner (Vorsitzender) Handelsregister:    
Thalkirchner Straße 48  Reinhard Fuß, Franz Hafner , Bruno Wirnitzer München HRB 154 102 
80337 München Aufsichtsrat: Bürgermeister  USt-IDNr.: DE814184919 
 Hep Monatzeder (Vorsitzender)   
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Landkreis Erding  

 
 
 
Montag 14.07.08 15.30-19.45 Uhr VG Wörth- Grund- u. Teilhauptschule 
   Hörlkofen Breitöttinger Str. 5 
 
Dienstag 15.07.08 15.30-19.45 Uhr Wartenberg Volksschule, Zustorfer Str. 1 
 
Mittwoch 16.07.08 15.30-19.45 Uhr VG Oberding Grund- u. Teilhauptschule 
    Hauptstr. 56 
 
Freitag  18.07.08  16.00-19.45 Uhr St. Wolfgang Grundschule, Schulstr. 44  
 
Freitag 18.07.08 16.00-19.45 Uhr Moosinning Grund- u. Teilhauptschule I 
    Kirchenstr. 13  
 
Donnerstag 24.07.08 15.00-19.45 Uhr Taufkirchen/V. Grundschule, Am Pfarrweg 3 
 
Freitag 25.07.08 15.00-19.45 Uhr Taufkirchen/V. Grundschule, Am Pfarrweg 3 
 
Dienstag 29.07.08 15.30-19.45 Uhr Wartenberg Volksschule, Zustorfer Str. 1 
 
Montag 04.08.08 15.30-19.45 Uhr Dorfen Zentralschule,  
    Josef-Martin-Bauer-Str. 14 
 
Dienstag 05.08.08 15.30-19.45 Uhr Dorfen Zentralschule,  
    Josef-Martin-Bauer-Str. 14 
 
Mittwoch 06.08.08 15.30-19.45 Uhr Isen Grund- u. Hauptschule,  
    Am Bräuanger 1 
 
Donnerstag 07.08.08 15.30-19.45 Uhr Isen Grund- u. Hauptschule,  
    Am Bräuanger 1 
 

  
Dienstag 19.08.08 15.00-19.45 Uhr Erding Grundschule Klettham 
    Rupprechtstr. 2 
 
Mittwoch 20.08.08 15.00-19.45 Uhr Erding Grundschule Klettham 
    Rupprechtstr. 2 
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Termine 
 

Abfuhrbezirke und Abfuhrtermine der „Gelben Säcke“ im  

Landkreis Erding für das erste Halbjahr 2008  

 

Abfuhrge-
biet 

Bemerkung Abfuhrtermine 

Berglern  14.01. 11.02. 10.03. 07.04. 05.05. 02.06. 30.06. 
Bockhorn  03.01. 30.01. 27.02. 27.03. 23.04. 21.05. 18.06. 
Buch am 
Buchrain 

 28.01. 25.02. 25.03. 21.04. 19.05. 16.06.  

Dorfen Stadt 
(Aussenbe-
reich West) 

Grenze B 15 21.01. 18.02. 15.03. 14.04. 13.05. 09.06.  

Dorfen Stadt 
*      
(Aussenbe-
reich Ost) 

Grenze B 15 22.01. 19.02. 17.03. 15.04. 14.05. 10.06.  

Dorfen Stadt 
– Ost ** 

Grenze B 15 23.01. 20.02. 18.03. 16.04. 15.05. 11.06.  

Dorfen Stadt 
- West Grenze B 15 

24.01. 21.02. 19.03. 17.04. 16.05. 12.06.  

Eitting  18.01. 15.02. 14.03. 11.04. 09.05. 06.06.  
Erding Stadt Gleicher Tag wie 

Restabfalltonnen 
28.01. 25.02. 25.03. 21.04. 19.05. 16.06.  

Erding Stadt Gleicher Tag wie 
Restabfalltonnen 

02.01. 29.01. 26.02. 26.03. 22.04. 20.05. 17.06. 

Erding Stadt Gleicher Tag wie 
Restabfalltonnen 

03.01. 30.01. 27.02. 27.03. 23.04. 21.05. 18.06. 

Erding Stadt Gleicher Tag wie 
Restabfalltonnen 

04.01. 31.01. 28.02. 28.03. 24.04. 23.05. 19.06. 

Erding Stadt Gleicher Tag wie 
Restabfalltonnen 

05.01. 01.02. 29.02. 29.03. 25.04. 24.05. 20.06. 

Erding Stadt Nur dort Abholung,  
wo 1,1 m³Behälter für 
Restabfall stehen 

07.01. 04.02. 03.03. 31.03. 28.04. 26.05. 23.06. 

Finsing  11.01. 08.02. 07.03. 04.04. 03.05. 30.05. 27.06. 
Forstern  16.01. 13.02. 12.03. 09.04. 07.05. 04.06.  
Fraunberg  16.01. 13.02. 12.03. 09.04. 07.05. 04.06.  
Hohenpol-
ding 

 02.01. 29.01. 26.02. 26.03. 22.04. 20.05. 17.06. 

Inning am 
Holz 

 02.01. 29.01. 26.02. 26.03. 22.04. 20.05. 17.06. 

Isen  15.01. 12.02. 11.03. 08.04. 06.05. 03.06.  
Kirchberg  17.01. 14.02. 13.03. 10.04. 08.05. 05.06.  
Langenprei-
sing 

 14.01. 11.02. 10.03. 07.04. 05.05. 02.06. 30.06. 

Lengdorf  25.01. 22.02. 20.03. 18.04. 17.05. 13.06.  
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Moosinning  09.01. 06.02. 05.03. 02.04. 30.04. 28.05. 25.06. 
Neuching  10.01. 07.02. 06.03. 03.04. 02.05. 29.05. 26.06. 
Oberding  08.01. 05.02. 04.03. 01.04. 29.04. 27.05. 24.06. 
Ottenhofen  10.01. 07.02. 06.03. 03.04. 02.05. 29.05. 26.06. 
Pastetten  05.01. 01.02. 29.02. 29.03. 25.04. 24.05. 20.06. 
Sankt Wolf-
gang 

 14.01. 11.02. 10.03. 07.04. 05.05. 02.06. 30.06. 

Steinkirchen  17.01. 14.02. 13.03. 10.04. 08.05. 05.06.  
Taufkirchen 
(Ort) 

 17.01. 14.02. 13.03. 10.04. 08.05. 05.06.  

Taufkirchen 
(Aussenbe-
reich Ost) 

Grenze B 15 18.01. 15.02. 14.03. 11.04. 09.05. 06.06.  

Taufkirchen 
(Aussenbe-
reich West) 

Grenze B 15 21.01. 18.02. 15.03. 14.04. 13.05. 09.06.  

Walpertskir-
chen 

 28.01. 25.02. 25.03. 21.04. 19.05. 16.06.  

Wartenberg  15.01. 12.02. 11.03. 08.04. 06.05. 03.06.  
Wörth  04.01. 31.01. 28.02. 28.03. 24.04. 23.05. 19.06. 

 

*     Die Bereitstellung der Gelben Säcke ist für den gesamten Aussenbereich Dorfen-Ost 
an diesem Termin (Tiefenbach, Eibach, Hausmehring, usw.). 

**   An diesem Termin erfolgt auch noch die Abholung der Gelben Säcke für den Aus-
senbereich Dorfen-Ost, die am Vortag nicht „geschafft“ wurde. 

 
 

 

 
 

http://www.kms-erding.de/ 
 
 

 
http://www.vhs-erding.de/ 
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Problemmülltermine für den Monat Juli 

 

Ortsteil, Standplatz Öffnungszeit 
   

Montag, 21.07.2008    
      
Reithofen, Parkplatz beim Maibaum 08:00 - 09:00 
      
Isen, Am Volksfestplatz 09:15 - 10:15 
      
Oberdorfen, Parkplatz Turnhalle 10:45 - 11:45 
      
Hofkirchen, FFW-Haus Unterhofkirchen 2 1/2 12:00 - 13:00 
      
Inning am Holz, Parkplatz der Gemeinde/Schule 13:15 - 14:15 
    

Dienstag, 22.07.2008    
      
Eicherloh, Parkplatz, Gasthaus Faltermeier 11:00 - 11:45 
      
Hofsinglding, Wald- Ecke Korbinianstr. 12:15 - 13:00 
      
Aufkirchen, Eichenring, Waschplatz 13:30 - 14:15 
      
Grünbach, beim Maibaum 14:45 - 15:30 
      
Erding, städt. Bauhof, Rennweg 29 16:00 - 18:00 
   

Mittwoch, 23.07.2008    
      
St. Wolfgang, Recyclinghof, Raiffeisenstr. 08:00 - 09:00 
      
Wasentegernbach, Recyclinghof,  Kläranlage 09:15 - 10:15 
      
Wambach, Gasthaus Kronseder 10:45 - 11:45 
      
Steinkirchen, Recyclinghof, Hofstarringer Str. 12:15 - 13:15 
      
Wartenberg,Recyclinghof, Hauptstr. 13:30 - 14:30 
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Donnerstag, 24.07.2008   
      
Finsing, Parkplatz Schlotgasse 08:00 - 08:45 
      
Ottenhofen, Recyclinghof, neuer Friedhof 09:00 - 10:00 
      
Pastetten, Recyclinghof, Hauptstraße 10:15 - 11:15 
      
Buch am Buchrain, Kirchplatz 11:30 - 12:15 
      
Hörlkofen, Recyclinghof, Feuerwehrhaus 12:30 - 13:30 
      
Bockhorn, FFW-Haus/Bauhof 14:00 - 14:45 
   

Freitag, 25.07.2008    
      
Moosinning, Recyclinghof, Fasanenweg 10 08:00 - 09:00 
      
Oberding, Gemeinde Bauhof, Tassilostr. 09:15 - 10:15 
      
Eitting, Recyclinghof, Reisenerstr. 10:30 - 11:30 
      
Langengeisling, Recyclinghof, Kapellenstraße 11:45 - 13:15 
      
Fraunberg, Parkplatz, Hochstr. 13:30 - 14:30 
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Beratung für hör- und sprachauffällige Kinder im Gesundheitsamt  

Erding 

 
Seit Jahren finden in regelmäßigen Abständen im Gesundheitsamt Erding pädoaudiologi-
sche Sprechstunden statt. Die Beratung wird von einer Hörgeschädigtenpädagogin von 
der Pädagogisch- Audiologischen Beratungsstelle in München durchgeführt. 
 
Dabei geht es in erster Linie um Abklärung von Hör- und Sprachauffälligkeiten, die zu 
Lernproblemen führen können. 
 
Ziel der Beratung ist einmal, zu prüfen und näher abzuklären, ob Behandlungsmaßnah-
men, also eine Überweisung an den HNO-Arzt zur Einleitung einer Therapie notwendig 
sind. 
Zum anderen ist sie aber auch eine gezielte heil- und sonderpädagogische Beratung, ins-
besondere zu Fragen der schulischen Eingliederung. Die Früherfassung des hörgestörten 
Kindes ist das entscheidende diagnostische und therapeutische Prinzip der Beratung. 
 
Leichte Hörstörungen werden nicht selten erst im Kindergartenalter erkannt. 
 
Wenn ein Kind allerdings nicht richtig hört, lernt es auch nicht richtig sprechen; die geistige 
und soziale Entwicklung ist dadurch ebenfalls eingeschränkt. Daher unsere Bitte, „achten 
Sie auf hör- und sprachauffällige Kinder“. Machen Sie gegebenenfalls die Eltern auf unse-
re Sprechtage zur Abklärung des Problems aufmerksam. 
 
An folgenden Tagen gibt es für das Schuljahr 2007/2008 die Beratung für hör- und 
sprachauffällige Kinder im Gesundheitsamt Erding: 
 
Mittwoch, den  09.07.2008 
 
Weitere Informationen gibt es bei der pädagogisch-audiologischen Beratungsstelle Mün-
chen, Telefon 089/741 322 38 oder beim Gesundheitsamt Erding, Telefon 08122/58-1430. 
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Rat und Hilfe 
 

Informationen über das Jugendamt und die Erziehungsberatungsstelle des Land-
kreises Erding gibt es auch im Internet: 

 
http://www.jugendamt-erding.de 

http://www.erziehungsberatung-erding.de 
 

 

 
Ihre Ansprechpartnerin in allen Gleichstellungsfragen  

für Frauen und Männer in Familie, Beruf und Gesellschaft: 
 

Marietta Wolf 
Landratsamt Erding 

 
Tel. 08122 / 58-1429, E-Mail: gleichstellung@lra-ed.de 

 
 

Staatlich anerkannte Beratungsstelle für 
Schwangerschaftsfragen 

 
http://www.schwanger-in-erding.de 

E-Mail: schwanger@lra-ed.de 
 

• Beratung in allen die Schwangerschaft betreffenden 
psychosozialen Fragen 

• Schwangerschaftskonfliktberatung nach StGB § 219 
 
Landratsamt Erding   Bajuwarenstr. 3 
Abt. 5 – Gesundheitsamt  85435 Erding 
     Tel. 08122/58-1430 
 

Termine nach Vereinbarung 
 

 
Rat und Hilfe für Frauen in Not 
 
Tel. 08081/1738 
 
Die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses 
sind rund um die Uhr erreichbar. 
Anrufe werden streng vertraulich behandelt. 
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ganzjährig 
 jeden Freitag von 12.00 bis 16.00 Uhr 

 direkt an der B15 
 
 
 
 



Ausgabe 28 
09.07.2008 

Amtsblatt 
Seite 464  

 

 

 
 
 

 
 

Freitags, außer Feiertage, von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr, 
März bis Dezember, 

am Dorfplatz in Moosen. 
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Bauernhausmuseum 
des Landkreises Erding 

Taufkirchener Str. 24 
85435 Erding 

 
 

Öffnungszeiten:  
jährlich geöffnet von  

Ostersonntag bis Ende Oktober 
an allen Samstagen, Sonntagen und Feiertagen 

von 10.00 bis 17.00 Uhr  
(Einlass bis 16.30 Uhr) 
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Bauernmarkt 
im Bauernhausmuseum 
des Landkreises Erding 

 
 
 

             
 
 

             
 
 

jeden Freitag 
 

(bei Feiertagen bereits am Donnerstag) 
 

13.00 - 18.00 Uhr 
 

(im Winterhalbjahr nur bis 17.00 Uhr) 
 
 
 
Martin Bayerstorfer, Landrat 
 


